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Information zur Anlegerentschädigung
Gemäß dem Gesetz über die Einlagensicherung und Anlegerentschädigung (ESAEG) ist jedes Kreditinstitut, das sicherungspflichtige Wertpapierdienstleistungen erbringt, gesetzlich verpflichtet, einer Sicherungseinrichtung anzugehören.
Die Schoellerbank AG unterliegt den österreichischen Bestimmungen zur Anlegerentschädigung (ESAEG). Die Schoellerbank AG ist Mitglied bei der gesetzlichen Sicherungseinrichtung Einlagensicherung AUSTRIA GmbH (ESA), Wipplingerstraße 34/4/DG4, 1010 Wien.
Nach österreichischem Recht sind Wertpapiere den Anlegern von der depotführenden Bank zurückzugeben.Geldforderungen aus der Anlegerentschädigung sind sowohl bei natürlichen Personen als auch bei nicht natürlichen Personen mit höchstens EUR 20.000,- gesichert (§ 46 ESAEG). Forderungen von nicht natürlichen Personen sind jedoch mit 90% der Forderung aus Wertpapiergeschäften pro Anleger begrenzt (§ 47 ESAEG).
Abgrenzung Einlagensicherung - Anlegerentschädigung
Beträge, die aus dem Rückfluss aus Wertpapieren des Kunden stammen (z.B. Dividendenerträge, Kuponauszahlungen, Tilgungen oder Verkaufserlöse), sind als Guthaben auf einem Konto des Kunden im Rahmen der Einlagensicherung bis zum Auszahlungshöchstbetrag von EUR 100.000,- gesichert.
Ausnahmen von der Anlegerentschädigung:
Gemäß § 47 Abs. 2 ESAEG werden bestimmte Forderungen aus Wertpapiergeschäften von der Sicherung im Rahmen der Anlegerentschädigung ausgeschlossen.
Nicht gesichert sind:
Im Übrigen verweisen wir auf die gesetzlichen Bestimmungen des ESAEG, die wir auf Wunsch gerne zur Verfügung stellen.
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